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 ist globalisiert oder strebt danach
 integriert seine Lieferanten und Kunden
 ist kein Fachmann der Auslandsentsendung
 will also betreut werden

Kunde



 (c) Mattoug: iGZ - Landeskongress Nord - 10.02.2010 3

Mitarbeiter

 wird ZA-Profi
 will mehr erfahren, reisen...
 strebt nach Weiterbildung...
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Behörden

 sind aber national geblieben

 Wirtschaftliche Europäisierung der Dienstleistungen 
 aber ohne EU: Zeitarbeitsrichtlinie bringt nichts: 
 keine Vor-, keine Nachteile
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Gesetze, Regeln...

 bleiben wie sie sind
 entwickeln sich national, d.h. im Prinzip
 zu Gunsten der eigenen Bevölkerung
 also protektionistisch!
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Gesetze, Regeln... nicht nur ZA
auch für/gegen den Entleiher

 Recht der Berufsausübung
 AGB-Recht
 Ausländerrecht
 Entsendungsrecht
 zwingendes Arbeitsrecht
 Entlohnungsrecht - Tarifvertragsrecht
 Sozialversicherungsrecht - Zusatzversicherungen
 Arbeitssicherheitsmanagement
 Geschäftsleiter- bzw. Organhaftung
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Gesetze, Regeln... nicht nur ZA
auch für/gegen den Entleiher

Aber auch:

 Besteuerung des Verleihers
 Mehrwert- und andere Sondersteuern
 Besteuerung der Arbeitnehmer
 Geschäftsleiter- bzw. Organhaftung
 Subsidiärhaftung des Entleihers



 (c) Mattoug: iGZ - Landeskongress Nord - 10.02.2010 8

und auch...
• aufenthaltsrechtliche Nachweise (Schengen)
• sozialversicherungsausweise
• technische Befähigungsnachweise
• Aus- bzw. Weiterbildungsnachweise
• urkundsartige Lohnnachweise

Noch mehr ?
• Nachweis einer menschenwürdigen Unterbringung
• Arbeitgeberverpflichtung zur Rückführung in die Heimat
• etc. pp.
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Warum ist das so ?

• deutsches nationales Recht + anderes nationales Recht 
– europäisches Sekundärrecht
– bilaterales Recht
– Rechtskollision

• europäisches Primärrecht
• Dienstleistungsfreiheit!
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Warum muss Sie das 
interessieren?

• Nicht Sie haben diese Fragen und Probleme!

• Der Entleiher hat die Probleme:

• und Sie – der Verleiher – haben die Lösungen,
     denn Sie sind der Fachmann für Entsendung!



 (c) Mattoug: iGZ - Landeskongress Nord - 10.02.2010 11

Wie?

1. Den Kunden abwehren
– Vorteil: Das Problem ist weg!
– Nachteil: kein Umsatz, und der Kunde ist auch weg!

2. Den Kunden an einen kundigen Kollegen weitergeben
– Vorteil: Das Problem ist auch weg.
– Nachteil: Umsatz ist nicht gesichert.

3. Lösungssuche outsourcen (?!)
– Vorteil: Das Problem ist gelöst.
– Nachteil: Das Kunde kann das später auch allein!
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Wie?

4. Sie – die Verleiher - müssen Fachleute der europäischen 
Auslandsentsendung werden.

• Image des Verleihers beim Kunden
• Juristisches Denken wird gefordert
• Wissensvorsprung
• Wettbewerbsvorteil
• Preis spielt nicht mehr die entscheidende Rolle!
• oder/und selbständiges Profitcenter?
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Wie?

• Lernen!
• Studiengang « Bachelor professional »

Europäische Zeitarbeit
• Mehr in einigen Wochen.
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Viel Erfolg beim Studieren!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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